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Baulandumfrage 2020 – Bundesweit repräsentative 
Stichprobe zu Bauland- und Innenentwicklungspotenzialen 

Fragebogen - Druckversion 

Diese Druckversion dient Ihrer Orientierung sowie gegebenenfalls Abstimmung im Vorfeld der 
Bearbeitung. Nutzen Sie für die Bearbeitung bitte den Ihnen mit der E-Mail zugesandten Link im Internet. 
Der Umfang des Fragebogens im Internet kann deutlich geringer ausfallen, da der Verlauf teilweise 
abhängig ist von den Antworten auf bestimmte Fragen. Sollte Ihnen eine Bearbeitung im Internet gar nicht 
möglich sein, freuen wir uns auch über Ihre Angaben in einer Papierversion. Schicken Sie dann den 
ausgefüllten Fragebogen bitte an das das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V., 
Weberplatz 1, 01217 Dresden, z. Hd. Andreas Blum oder als Scan an: baulandumfrage2020@ioer.de  

Forschungsprojekt 
Baulandumfrage 2020 – Bundesweit repräsentative Stichprobe zu Bauland- und Innenentwicklungspotenzialen 

Forschungsprogramm 
EXWoSt – Experimenteller Wohnungs- und Städtebau 

Im Auftrag 
des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und 
Raumentwicklung (BBR) 

bearbeitet von 
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung,  
Weberplatz 1, 01217 Dresden 
in Kooperation mit 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. 
Umweltbundesamt 
Deutsches Institut für Urbanistik 

mit Unterstützung 
durch den Deutschen Städtetag und den Deutschen Städte- und Gemeindebund 

Projekt-Web-Seite 

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/exwost/Studien/2019/baulandumfrage/01-start 

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/exwost/Studien/2019/baulandumfrage/01-start
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Vielen Dank für Ihr Interesse an der Baulandumfrage 2020.  

Die Umfrage wird durch das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) in 
Kooperation mit dem Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) durchgeführt. Auftraggeber sind das 
Bundeministerium des Innern, für Bau und Heimat, das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung und das Umweltbundesamt.  
Die Erhebung wird durch den Deutschen Städtetag sowie den Deutschen Städte- und 
Gemeindebund unterstützt. 

Freiwilligkeit: Bitte beantworten Sie möglichst alle Fragen. Wenn Ihnen dies nicht möglich ist, helfen Sie uns aber 
auch mit einem teilweise ausgefüllten Fragebogen weiter. Bei einzelnen Fragen ist allerdings eine Eingabe für den 
Fortgang des Fragebogens unumgänglich. Sie werden im Zweifelsfall darauf hingewiesen. 

Datenschutz: Ihre Angaben unterliegen dem Datenschutz und werden ausschließlich zu wissenschaftlichen 
Zwecken verwendet. Insbesondere werden sie nicht an Dritte weitergegeben. Es finden keine gemeinde- oder 
personenbezogenen Auswertungen oder Veröffentlichungen statt. Gemeindebezogene Identifizierungsmerkmale, 
wie der Gemeindeschlüssel, dienen ausschließlich der Rücklaufkontrolle und der Zuordnung zu Gemeinde- bzw. 
Ländergruppen. Am Ende der Umfrage wird eine freiwillige Angabe personenbezogener Kontaktdaten der 
Bearbeiterin/des Bearbeiters erbeten auf Grundlage einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit a DS-GVO. Die 
Kontaktdaten dienen dem Zweck möglicher Rückfragen im Einzelfall sowie der Rücklaufkontrolle. Empfänger 
dieser Daten sind ausschließlich die zuständigen Mitarbeiter des IÖR und des Difu im Rahmen der 
Baulandumfrage 2020 in gemeinsamer Verantwortlichkeit*. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht. Die 
personenbezogenen Daten werden mit Abschluss der Auswertung, spätestens am Projektende (Aug. 2021) 
gelöscht. 

Begriffe: Im Fragebogen werden "Innenentwicklungspotenziale", sonstige "baureife Baulandreserven" und 
"langfristige Baulandpotenziale" als wesentliche Baulandkategorien thematisiert. Außerdem werden "Brachen", 
"Baulücken" und "Nachverdichtungspotenziale" unterschieden. Relevant ist die Bruttofläche, also die jeweilige 
Gesamtfläche einschließlich Reserve-, Ausgleichs- und Grünflächen sowie Erschließungsstraßen. In einem 
weiteren Abschnitt geht es um "Kosten-Nutzen-Betrachtungen" der Siedlungsentwicklung. Die für diese Begriffe 
verwendeten Definitionen werden Ihnen jeweils bei den entsprechenden Fragen angezeigt. 

Bedienung: Um die Zahl der an Sie gerichteten Befragungen zu reduzieren, haben wir verschiedene Anliegen und 
Themen der beteiligten Einrichtungen in einer Umfrage kombiniert. Wir bitten deshalb um Verständnis für die 
Länge des Fragebogens. Um Ihnen die Bearbeitung zu erleichtern, kann die Bearbeitung des Fragebogens 
unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden. Wenn Sie eine Seite 
zurückblättern möchten, nutzen Sie bitte die Schaltfläche [Zurück] unten links auf jeder Seite und nicht den Zurück-
Button des Browsers. Freitextfelder können Sie durch "Anfassen" und Ziehen mit der Maus in der unteren rechten 
Ecke des Textfeldes in der Größe verändern. Wenn Ihnen die Schrift zu klein oder zu groß erscheint (Lesbarkeit), 
können Sie dies mit [Strg]+ (größer) oder [Strg]- (kleiner) anpassen. 

Mit Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an: 
Dipl.-Soz. Andreas Blum: 0351 4679-245 / a.blum@ioer.de 

* Verantwortliche Stellen sind  
das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V., Weberplatz 1, 01217 Dresden, Tel. 0351/4679-0,  
E-Mail: info@ioer.de, www.ioer.de, sowie 
die Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH, Zimmerstraße 13-15, 10969 Berlin, Tel.: 030/39001-0,  
E-Mail: difu@difu.de, www.difu.de.  
Mit Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an die Datenschutzbeauftragten des IÖR: Dresdner Institut 
für Datenschutz, Frau Karin Armbruster, Hospitalstr. 4, 01097 Dresden, 0351/6557720, oder per Mail an 
datenschutz@ioer.de 
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Hinweis: Die Nummerierung der Fragen kann in der online-Fassung abweichen, da je nach 
Verlauf gegebenenfalls nicht alle Fragen gestellt werden. 

 

 

 

 

 

* Für die Befragung verwenden wir den achtstelligen bundesweiten amtlichen Gemeindeschlüssel, der auch 
vom Statistischen Bundesamt verwendet wird. Im Zweifelsfall kann dieser hier: 
https://www.statistikportal.de/de/produkte/gemeindeverzeichnis ermittelt werden (Statistikportal des Bundes und 
der Länder). Die Erfassung des AGS ist für den Fortgang der Befragung unverzichtbar. Die Angabe dient 
ausschließlich zur Rücklaufkontrolle und Zuordnung zu Städte-/Gemeinde-Gruppen (z. B. nach Bundesländern 
oder Gemeindegrößenklassen). Es finden keine gemeindebezogenen Auswertungen oder Veröffentlichungen statt. 

** Bei Verbandsgemeinden / Verwaltungsgemeinschaften: 
Wenn der Fragebogen für kleine Mitgliedsgemeinden einer Verbandsgemeinde / Verwaltungsgemeinschaft 
stellvertretend durch die Verbandsgemeinde / Verwaltungsgemeinschaft bearbeitet wird, bitte trotzdem den AGS 
der angefragten Mitgliedsgemeinde (siehe Anschreiben) eingeben und nicht den AGS der Verbandsgemeinde / 
Verwaltungsgemeinschaft. Ebenso sind in diesem Fall in allen folgenden Fragen die Angaben nur für die 
jeweilige Mitgliedsgemeinde gefragt. Dies ist wichtig, da wir auf diesem Wege auch die Situation in den (sehr) 
kleinen Gemeinden abbilden wollen. 

 

 

  



4 
 

Von den eingangs angesprochenen Flächenkategorien interessieren uns nun zunächst 
die Innenentwicklungspotenziale* 

 

 

* Unter Innenentwicklungspotenzialen (IEP) verstehen wir öffentliche und private Flächen (Brachflächen und 
Baulücken) in gewachsenen Siedlungsgebieten (im Zusammenhang bebaute Ortsteile nach § 34 sowie B-
Plangebiete nach § 30 BauGB), unabhängig von deren Marktverfügbarkeit und konkreten Nutzungsabsichten. Sie 
müssen nicht ausschließlich für eine bauliche Nutzung vorgesehen sein, sondern können auch der Entwicklung 
von Grün- und Erholungsflächen dienen. Arrondierungsflächen zählen nicht zu den Innenentwicklungspotenzialen. 
Nachverdichtungspotenziale werden im Fragebogen an anderer Stelle behandelt. 

Unter Brachflächen verstehen wir ungenutzte oder zwischengenutzte ehemals baulich genutzte Flächen, z.B. 
Industriebrachen, Konversionsbrachen, Infrastruktur- und Verkehrsbrachen, Gewerbebrachen, Wohnbrachen, 
Gebäudeleerstand, ungenutzte Garagengrundstücke, leer stehende Althofstellen und Kultur- und Sozialbrachen. 

Unter Baulücken verstehen wir unbebaute, aber grundsätzlich direkt nutzbare bebauungsfähige Flächen 
(Einzelgrundstücke sowie wenige zusammenhängende Grundstücke), die in gewachsenen bzw. neu entwickelten 
Siedlungsgebieten liegen. 

** Ein Hektar (ha) = 10.000m² 

 

Hinweis: Falls in Frage 2 „0 ha“ oder „Angabe nicht möglich“ angegeben wurde, beantworten 
Sie bitte die folgende Nachfrage. 
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* Brachflächen sind ungenutzte oder zwischengenutzte ehemals baulich genutzte Flächen, z.B. Industriebrachen, 
Konversionsbrachen, Infrastruktur- und Verkehrsbrachen, Gewerbebrachen, Wohnbrachen, Gebäudeleerstand, 
ungenutzte Garagengrundstücke, leer stehende Althofstellen und Kultur- und Sozialbrachen. 

** Baulücken sind unbebaute, aber grundsätzlich direkt nutzbare bebauungsfähige Flächen (Einzelgrundstücke 
sowie wenige zusammenhängende Grundstücke), die in gewachsenen bzw. neu entwickelten Siedlungsgebieten 
liegen. 

 

 

 

 

* Unter Innenentwicklungspotenzialen (IEP) verstehen wir öffentliche und private Flächen (Brachflächen und 
Baulücken) in gewachsenen Siedlungsgebieten (im Zusammenhang bebaute Ortsteile nach § 34 sowie B-
Plangebiete nach § 30 BauGB), unabhängig von deren Marktverfügbarkeit und konkreten Nutzungsabsichten. Sie 
müssen nicht ausschließlich für eine bauliche Nutzung vorgesehen sein, sondern können auch der Entwicklung 
von Grün- und Erholungsflächen dienen. Arrondierungsflächen zählen nicht zu den Innenentwicklungspotenzialen. 
Nachverdichtungspotenziale werden im Fragebogen an anderer Stelle behandelt. 
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Nun geht es nur um die Brachflächen*. 

 

 

* Brachflächen sind ungenutzte oder zwischengenutzte ehemals baulich genutzte Flächen, z.B. Industriebrachen, 
Konversionsbrachen, Infrastruktur- und Verkehrsbrachen, Gewerbebrachen, Wohnbrachen, Gebäudeleerstand, 
ungenutzte Garagengrundstücke, leer stehende Althofstellen und Kultur- und Sozialbrachen. 
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Nun interessieren wir uns für baureife Baulandreserven* über die genannten 
Innenentwicklungspotenziale hinaus. 

 

 

* Baureife Baulandreserven im Sinne dieses Fragebogens bezeichnen weitere - über die bereits erfassten 
Innenentwicklungspotenziale hinausgehende - öffentliche und private Flächen im Anschluss an oder außerhalb 
von gewachsenen Siedlungsgebieten, die nach den §§ 30 und 33 BauGB für eine bauliche Nutzung oder die 
Entwicklung von Grün- und Erholungsflächen bestimmt sind, über eine gesicherte Erschließung verfügen und - 
unabhängig von konkreten Nutzungsabsichten - grundsätzlich direkt nutzbar sind. Dazu zählen auch Brachflächen 
im Außenbereich. Rohbauland zählt nicht zu den baureifen Baulandreserven.  

** Relevant ist dabei die Bruttofläche, also die jeweilige Gesamtfläche einschließlich Reserve-, Ausgleichs- und 
Grünflächen sowie Erschließungsstraßen. 
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9 
 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

  



11 
 

Als dritte Kategorie interessieren uns langfristige Baulandpotenziale* über 
Innenentwicklungspotenziale und baureife Baulandreserven hinaus. 

 

 

 

 

 

 

* Als langfristige Baulandpotenziale werden im Rahmen der Befragung Flächen verstanden, die nach den §§ 30, 
33 und 34 BauGB für eine bauliche Nutzung bestimmt sind, deren Erschließung aber noch nicht gesichert ist 
(Rohbauland) sowie Flächen, die im rechtskräftigen Flächennutzungsplan als Baufläche vorgesehen sind, jedoch 
noch nicht in einem rechtskräftigen Bebauungsplan entwickelt wurden (Bauerwartungsland). Als weitere 
langfristige Baulandpotenziale können Flächen verstanden werden, die auf Ebene der Regionalplanung als 
Siedlungsbereiche vorgesehen sind, jedoch noch nicht im Flächennutzungsplan einer Gemeinde umgesetzt 
worden sind sowie gegebenenfalls sonstige Entwicklungsreserven ohne Planungsstatus (z.B. 
Arrondierungsflächen) 
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Unabhängig von verfügbarem Bauland lässt sich insbesondere Wohnraum auch durch 
Nachverdichtungsmaßnahmen* schaffen. 

 

 

 

* Nachverdichtungspotenziale finden sich auf Flächen, die bereits bebaut und in Nutzung sind, jedoch über 
weitere Nutzungspotenziale verfügen. Beispiele hierfür sind Gebäudeaufstockungen oder Dachausbauten, 
bebaubare Infrastruktur- oder Verkehrsflächen sowie Zweite-Reihe-Bebauung, Innenhofbebauung und weitere 
Ergänzungsbauten in Wohn-, Misch- oder Gewerbegebieten. 
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Jetzt geht es um möglichen zusätzlichen Baulandbedarf über existierende IEP und 
baureife Baulandreserven hinaus, zunächst für das Wohnen. 
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Ein weiteres Thema im Kontext Baulandbereitstellung betrifft Kosten-Nutzen-
Betrachtungen (bzw. fiskalische Wirkungsanalysen). 

 

 

 

* Kosten-Nutzen-Betrachtungen (bzw. fiskalische Wirkungsanalysen) der Siedlungsentwicklung dienen dazu, 
die kurz-, mittel- und langfristigen Einnahmen (u.a. Mehreinnahmen aus Steuern und Zuweisungen, 
Grundstückserlöse) und Ausgaben (u.a. Kosten der Flächenentwicklung, Folgekosten der technischen und 
sozialen Infrastruktur, steigende Umlagen) im Zusammenhang mit einem oder mehreren Baugebieten 
systematisch einzuschätzen. Hierfür wurden Werkzeuge entwickelt, die Städten und Gemeinden die konkrete 
quantitative Berechnung des Einnahmen-/ Ausgabeverhältnisses ermöglichen oder die auch separat eine genaue 
Berechnung des Einnahmen- oder Ausgabenanteils gestatten. 
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Nun geht es um das Thema Baulanderfassung. Viele Städte/Gemeinden erfassen bereits 
heute Daten zu Innenentwicklungs- und Baulandpotenzialen. 

 

 

Hinweis: Wenn gar keine Erfassung von Flächenpotenzialen erfolgt und diese auch nicht in 
Vorbereitung ist, bitte weiter mit Frage 34. Wenn eine Erfassung ausschließlich in Vorbereitung 
ist, beziehen Sie die folgenden Fragen bitte auf die geplanten Maßnahmen. Vielen Dank. 
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Der Umgang mit Flächen in einer Stadt/Gemeinde wird wesentlich auch durch 
bodenpolitische Orientierungen bestimmt. 
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Im Folgenden möchten wir Genaueres erfahren zu den Kosten-Nutzen-Betrachtungen 
(bzw. fiskalischen Wirkungsanalysen) bei der Flächenentwicklung in Ihrer 
Stadt/Gemeinde 

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an: Thomas Preuß, Deutsches Institut für Urbanistik (Difu), 
preuss@difu.de, Tel. +49 (0) 30 39001-265 

Hinweis: Wenn Sie keine oder ausschließlich qualitative Kosten-Nutzen-Betrachtungen 
durchführen (Ihre Antwort auf Frage 27) gehen Sie bitte direkt zu Frage 40. Vielen Dank. 

 

 

* Kosten-Nutzen-Betrachtungen (bzw. fiskalische Wirkungsanalysen) der Siedlungsentwicklung dienen dazu, 
die kurz-, mittel- und langfristigen Einnahmen (u.a. Mehreinnahmen aus Steuern und Zuweisungen, 
Grundstückserlöse) und Ausgaben (u.a. Kosten der Flächenentwicklung, Folgekosten der technischen und 
sozialen Infrastruktur, steigende Umlagen) im Zusammenhang mit einem oder mehreren Baugebieten 
systematisch einzuschätzen. Hierfür wurden Werkzeuge entwickelt, die Städten und Gemeinden die konkrete 
quantitative Berechnung des Einnahmen-/ Ausgabeverhältnisses ermöglichen oder die auch separat eine genaue 
Berechnung des Einnahmen- oder Ausgabenanteils gestatten. 
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Um im Einzelfall bei Rückfragen im Rahmen der Baulandumfrage 2020 Kontakt mit Ihnen 
als Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner aufnehmen zu können sowie zum Zweck 
der Rücklaufkontrolle, bitten wir Sie abschließend, uns nachfolgende, personenbezogene 
Fragen zu beantworten. 

Empfänger dieser Informationen sind ausschließlich die zuständigen Mitarbeiter des IÖR und des Difu in 
gemeinsamer Verantwortlichkeit. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht. Diese personenbezogenen Daten 
werden mit Abschluss der Auswertung, spätestens am Projektende (Aug. 2021) gelöscht. Die Erteilung der 
Einwilligung am Ende dieser Seite ist freiwillig. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit – ganz oder teilweise – mit 
Wirkung für die Zukunft schriftlich an das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V., z. Hd. Andreas 
Blum, Weberplatz 1, 01217 Dresden, Tel. 0351/46790, Fax 0351/4679212, bzw. per E-Mail an 
datenschutz@ioer.de widerrufen werden. Gleichermaßen besteht das Recht auf Auskunft über die gespeicherten 
Daten sowie einer Berichtigung oder Löschung der gespeicherten Daten. Aus der Verweigerung der Einwilligung 
oder einem Widerruf entstehen Ihnen keine Nachteile. Es besteht ein Beschwerderecht bei der entsprechenden 
Aufsichtsbehörde.  

 

 

 

Wenn Sie auf dieser Seite Angaben gemacht haben, und mit der Verarbeitung 
einverstanden sind, markieren Sie bitte die folgende Einwilligung. Herzlichen Dank. 
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Ihre Angaben in der Übersicht: 

In der Online-Fassung des Fragebogens bekommen Sie nach Abschluss der Bearbeitung ihre Angaben als Übersicht 
zusammengestellt. Sie können dann bei Bedarf mithilfe des „Zurück“-Buttons (unten links) auch im Fragebogen 
zurückgehen und Eingaben korrigieren. Es besteht dort auch die Möglichkeit, die Übersicht Ihrer Eingaben zu 
Dokumentationszwecken auszudrucken. Wenn eine entsprechende Option auf Ihrem Gerät eingerichtet ist, können 
Sie auch in eine "pdf"-Datei "drucken" und Ihre Eingaben so für Ihren eigenen Gebrauch abspeichern.  

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

 
Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Mithilfe bedanken. 

Weitere Informationen zum Projekt sowie zukünftig vorliegende Ergebnisse finden Sie auf der Internetseite 
des BBSR: 

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/refo/staedtebau/2019/baulandumfrage/01-
start.html  

 

Mit Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an: 
Dipl.-Soz. Andreas Blum: 0351 4679-245 / a.blum@ioer.de 

 

 

 

 

 




